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Feierabend statt 
Papierkram – mit Ihrer 
KI für die Dentalpraxis.
AnyGuard unterstützt bei QM, Doku & 
Aufklärung – und vielem mehr. Sicher, 
praxiserprobt & ohne IT-Kenntnisse.

• QM-Assistent – Hygienepläne & Checklisten
• Mail-Co-Pilot – Patientenanfragen in Sekunden 

beantworten
• Transkription –  Diktieren statt tippen
• Abrechnung – unterstützt bei BEMA, GOZ & Co.
• Forms & Vorlagen – automatisch befüllbare 

Formulare & Briefvorlagen

Jetzt risikofrei testen: www.anyguard.dental

Diese KI-Assistenten sind inklusive:

Mit wenigen Klicks erstellen Sie indivi-
duelle KI-Helfer – z. B. für Budgetierung, 
Social Media oder Personalplanung.

Eigene Assistenten? Kein Problem.

ANZEIGE „In zahnärztlichen und kiefer-
orthopädischen Praxen ste-
hen insbesondere chemische 
und biologische Einflüsse im 
Mittelpunkt der Gefährdungs-
beurteilung.“

Sie soll klären, welche Risiken im konkreten Fall 
bestehen und wie sie vermieden oder ausrei-
chend minimiert werden können.
Ein Beschäftigungsverbot darf erst dann aus-
gesprochen werden, wenn trotz geeigneter 
technischer, organisatorischer oder persönli-
cher Schutzmaßnahmen eine unverantwort-
bare Gefährdung verbleibt. Nach § 9 Abs. 2 
S. 2 MuSchG liegt diese nur vor, wenn das Ri-
siko einer Gesundheitsbeeinträchtigung im 
Verhältnis zur möglichen Schwere des Scha-

dens nicht mehr vertretbar ist. Das Gesetz ver-
langt somit keinen vollständigen Ausschluss 
jedes denkbaren Risikos, sondern eine sach-
gerechte Abwägung.

Typische Risiken in zahnärztlichen 
und kieferorthopädischen Praxen

In zahnärztlichen und kieferorthopädischen 
Praxen stehen insbesondere chemische und 
biologische Einflüsse im Mittelpunkt der 
Gefährdungsbeurteilung. Zeigt sich eine er-
höhte Infektionsgefährdung durch biologische 

Arbeitsstoffe, greifen Biostoffverordnung und 
arbeitsmedizinische Vorsorge. Bei regelmäßi-
gem direktem Kontakt zu Kindern wird der Im-
munschutz gegen Pertussis, Masern, Mumps, 
Röteln und Varizellen überprüft. Bei Tätigkei-

ten mit regelmäßigem und 
umfangreichem Kontakt 

zu Körperflüssigkeiten 
oder mit erhöhter 

Verletzungs- bzw. 
Aerosolgefährdung
erfolgt zusätzlich 
die Prüfung auf 

Hepatitis B und 
C. Für impfprä-
ventable Er-
reger wird ein 
Impfangebot 

auf Kosten der Arbeitgeberin bzw. des Arbeit-
gebers unterbreitet. 
Nach aktuellem arbeitsmedizinischem Kennt-
nisstand besteht bei Einhaltung der geltenden 
Schutzmaßnahmen keine unverantwortbare 
Gefährdung. Der Betriebsarzt der Zahnärzte-
kammer Berlin, Priv.-Doz. Dr. Dr. Gerber, kommt
in einer Veröffentlichung vom März 2025 zu 
dem Ergebnis, dass bei sachgerechtem Ein-
satz dieser Schutzmaßnahmen keine unver-
antwortbare Gefährdung für schwangere oder 
stillende Zahnärztinnen und Kieferorthopädin-
nen besteht.

Was Praxisinhaber beachten sollten

Ein pauschales Beschäftigungsverbot für 
schwangere oder stillende Zahnärztinnen oder 
Kieferorthopädinnen lässt sich weder medizi-
nisch noch rechtlich begründen. Praxisinha-
ber/-innen sollten deshalb:
• Für jede Tätigkeit im Vorfeld eine Gefähr-

dungsbeurteilung vorhalten,
• die erforderlichen Schutzmaßnahmen doku-

mentieren und regelmäßig überprüfen,
• die Arbeitsabläufe gegebenenfalls anpas-

sen, bevor über ein Beschäftigungsverbot 
entschieden wird.

Erst wenn trotz aller Schutzmaßnahmen eine 
unverantwortbare Gefährdung verbleibt, ist ein 
Beschäftigungsverbot zulässig.

Fazit

Das Mutterschutzgesetz verlangt keine pau-
schalen Verbote, sondern verantwortungsvolle 
Einzelfallentscheidungen. In zahnärztlichen 
und kieferorthopädischen Praxen ermöglicht 
eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung in 
aller Regel die Weiterbeschäftigung schwan-
gerer und stillender Behandlerinnen am Be-
handlungsstuhl. So werden Gesundheits-
schutz und berufliche Teilhabe gleichermaßen 
gewährleistet – und unnötige Benachteiligun-
gen vermieden.
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16 WIRTSCHAFT & RECHT

Schwangerschaft 
in der Praxis
Wann ein Beschäftigungsverbot 
wirklich gerechtfertigt ist
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www.lingualsystems.de

Feste Zahnspangen können ...

die Zahnbögen nivellieren

Schneidezähne kontrolliert torquen

Klasse-II-Fehlstellungen mit Gummizügen korrigieren

unsichtbar sein


